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Man erhält in der Erprobungszeit bis zur Feststellung der Eignung für das höhere Amt
Dienstbezüge aus dem bisherigen Statusamt, also nach A13. Erst nach dieser Zeit kann die
Beförderung überhaupt erfolgen und damit die Ernennung in ein Amt mit höherem
Endgrundgehalt.

1https://www.lehrerforen.de/thread/55779-probezeit-bei-a14/?postID=606275#post606275
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